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GerichtsstandGerichtsstand::   

  
� Wenn von franz. Firmen unterzeichnet (franz. NCPC). 

� Wenn von der deutschen Firma unterzeichnet (Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreck-
ung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen), d.h. 
Rechtswahl entscheidend. 

� Einstweilige Maßnahmen können auch unabhängig von einer 
Zuständigkeitsklausel vor dem gesetzlich zuständigen Gericht 
eingeleitet werden. 

 

Anwendbares RechtAnwendbares Recht::   

  
� Grundsätzlich vollkommene Vertragsfreiheit. 

� Bei innerfranzösischen Geschäften (Unterzeichnung durch 
französische Tochter) ist nur französisches Recht anzuwenden. 

� Bei grenzüberschreitenden Geschäften kann zwischen 
deutschem, französischem oder UN-Kaufrecht (zwingend)  
unterschieden werden. 

� IPR-Regelungen entscheidend (Römische Verträge). 
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UN- Kaufrecht:  
 

� Räumlich: Entweder die Parteien haben ihre Niederlassung in 
verschiedenen Vertragsstaaten (unmittelbare Anwendung) 
oder das UN-Kaufrecht gelangt über IPR-Regelungen zur 
Anwendung. 

 

� Sachlich: In gegenständlicher Hinsicht regelt das 
Übereinkommen Kauf- und Werklieferungsverträge über 
Waren, nicht aber Werkverträge. 

 

� Nicht anwendbar ist es auf Kaufverträge über Waren für den 
persönlichen Gebrauch. 

 

� Art. 6 lässt einen kompletten oder teilweisen Ausschluss des 
UN-Kaufrechts sowie dessen Abänderung durch die Parteien zu 
(Vorsicht: UN-Kaufrecht ist Bestandteil des deutschen Rechts 
d.h. bei Klausel « der Vertrag unterliegt deutschem Recht » kann 
UN-Kaufrecht Anwendung finden). 

 

� Regelungslücken nach nat. Vorschriften d.h. Eigentumsüber-
gang und Manelfolgeschäden. 
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� Teil I Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen  
� Kapitel I. Anwendungsbereich  

� Art. 1 [Anwendungsbereich]  
� Art. 2 [Anwendungsausschlüsse]  
� Art. 3 [Verträge über herzustellende Waren oder Dienstleistungen]  
� Art. 4 [Sachlicher Geltungsbereich]  
� Art. 5 [Ausschluß der Haftung für Tod oder Körperverletzung]  
� Art. 6 [Ausschluß, Abweichung oder Änderung durch Parteiabrede]  

� Kapitel II. Allgemeine Bestimmungen  
� Art. 7 [Auslegung des Übereinkommens und Lückenfüllung]  
� Art. 8 [Auslegung von Erklärungen und Verhalten]  
� Art. 9 [Handelsbräuche und Gepflogenheiten]  
� Art. 10 [Niederlassung]  
� Art. 11 [Formfreiheit]  
� Art. 12 [Wirkungen eines Vorbehaltes hinsichtlich der Formfreiheit]  
� Art. 13 [Schriftlichkeit]  

� Teil II Abschluß des Vertrages  
� Art. 14 [Begriff des Angebots]  
� Art. 15 [Wirksamwerden des Angebots; Rücknahme]  
� Art. 16 [Widerruf des Angebots]  
� Art. 17 [Erlöschen des Angebots]  
� Art. 18 [Begriff der Annahme]  
� Art. 19 [Ergänzungen, Einschränkungen und sonstige Änderungen zum 

Angebot]  
� Art. 20 [Annahmefrist]  
� Art. 21 [Verspätete Annahme]  
� Art. 22 [Rücknahme der Annahme]  
� Art. 23 [Zeitpunkt des Vertragsschlusses]  
� Art. 24 [Begriff des Zugangs]  
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� Teil III Warenkauf  
� Kapitel I. Allgemeine Bestimmungen  

� Art. 25 [Wesentliche Vertragsverletzung]  
� Art. 26 [Aufhebungserklärung]  
� Art. 27 [Absendetheorie]  
� Art. 28 [Erfüllungsanspruch]  
� Art. 29 [Vertragsänderung oder -Aufhebung]  

� Kapitel II. Pflichten des Verkäufers  
� Art. 30 [Pflichten des Verkäufers]  

� Abschnitt I. Lieferung der Ware und Übergabe der Dokumente  
� Art. 31 [Inhalt der Lieferpflicht und Ort der Lieferung]  
� Art. 32 [Verpflichtungen hinsichtlich der Beförderung der Ware]  
� Art. 33 [Zeit der Lieferung]  
� Art. 34 [Übergabe von Dokumenten]  

� Abschnitt II. Vertragsmäßigkeit der Ware sowie Rechte oder Ansprüche 
Dritter  

� Art. 35 [Vertragsmäßigkeit der Ware]  
� Art. 36 [MaßgebIicher Zeitpunkt für die Vertragsmäßigkeit]  
� Art. 37 [Nacherfüllung bei vorzeitiger Lieferung]  
� Art. 38 [Untersuchung der Ware]  
� Art. 39 [Mängelrüge]  
� Art. 40 [Bösgläubigkeit des Verkäufers]  
� Art. 41 [Rechtsmängel]  
� Art. 42 [Belastung mit Schutzrechten Dritter]  
� Art. 43 [Rügepflicht]  
� Art. 44 [Entschuldigung für unterlassene Anzeige]  

� Abschnitt III. Rechtsbehelfe des Käufers wegen Vertragsverletzung 
durch den Verkäufer  

� Art. 45 [Rechtsbehelfe des Käufers; keine zusätzliche Frist]  
� Art. 46 [Recht des Käufers auf Erfüllung oder Nacherfüllung]  
� Art. 47 [Nachfrist]  
� Art. 48 [Recht des Verkäufers zur Nacherfüllung]  
� Art. 49 [Vertragsaufhebung]  
� Art. 50 [Minderung]  
� Art. 51 [Teilweise Nichterfüllung]  
� Art. 52 [Vorzeitige Lieferung und Zuviellieferung]  
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� Kapitel III. Pflichten des Käufers  
� Art. 53 [Zahlung des Kaufpreises; Abnahme der Ware]  

� Abschnitt I. Zahlung des Kaufpreises  
� Art. 54 [Kaufpreiszahlung]  
� Art. 55 [Bestimmung des Preises]  
� Art. 56 [Kaufpreis nach Gewicht]  
� Art. 57 [Zahlungsort]  
� Art. 58 [Zahlungszeit; Zahlung als Bedingung der Übergabe; 

Untersuchung vor Zahlung]  
� Art. 59 [Zahlung ohne Aufforderung]  

� Abschnitt II. Abnahme  
� Art. 60 [Begriff der Abnahme]  

� Abschnitt III. Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen 
Vertragsverletzung durch den Käufer  

� Art. 61 [Rechtsbehelfe des Verkäufers; keine zusätzliche Frist]  
� Art. 62 [Zahlung des Kaufpreises; Abnahme der Ware]  
� Art. 63 [Nachfrist]  
� Art. 64 [Vertragsaufhebung]  
� Art. 65 [Spezifizierung durch den Verkäufer]  

� Kapitel IV. Übergang der Gefahr  
� Art. 66 [Wirkung des Gefahrübergangs]  
� Art. 67 [Gefahrübergang bei Beförderung der Ware]  
� Art. 68 [Gefahrübergang bei Verkauf der Ware, die sich auf 

dem Transport befindet]  
� Art. 69 [Gefahrübergang in anderen Fällen]  
� Art. 70 [Wesentliche Vertragsverletzung und Gefahrübergang]  



 

 

07.05.2008 7 

MORABITO, BROGNIER & CONDAMY 

� Kapitel V. Gemeinsame Bestimmungen über die Pflichten des Verkäufers 
und des Käufers  

� Abschnitt I. Vorweggenommene Vertragsverletzung und Verträge über 
aufeinander folgende Lieferungen  

� Art. 71 [Verschlechterungseinrede]  
� Art. 72 [Antizipierter Vertragsbruch]  
� Art. 73 [Sukzessivlieferungsvertrag; Aufhebung]  

� Abschnitt II. Schadenersatz  
� Art. 74 [Umfang des Schadenersatzes]  
� Art. 75 [Schadensberechnung bei Vertragsaufhebung und 

Deckungsgeschäft]  
� Art. 76 [Schadensberechnung bei Vertragsaufhebung ohne 

Deckungsgeschäft]  
� Art. 77 [Schadensminderungspflicht des Ersatzberechtigten]  

� Abschnitt III. Zinsen  
� Art. 78 [Zinsen]  

� Abschnitt IV. Befreiungen  
� Art. 79 [Hinderungsgrund außerhalb des Einflußbereichs des Schuldners]  
� Art. 80 [Verursachung der Nichterfüllung durch die andere Partei]  

� Abschnitt V. Wirkungen der Aufhebung  
� Art. 81 [Erlöschen der Leistungspflichten; Rückgabe des Geleisteten]  
� Art. 82 [Verlust der Rechte auf Vertragsaufhebung oder Ersatzlieferung 

wegen Unmöglichkeit der Rückgabe im ursprünglichen Zustand]  
� Art. 83 [Fortbestand anderer Rechte des Käufers]  
� Art. 84 [Ausgleich von Vorteilen im Falle der Rückabwicklung]  

� Abschnitt VI. Erhaltung der Ware  
� Art. 85 [Pflicht des Verkäufers zur Erhaltung der Ware]  
� Art. 86 [Pflicht des Käufers zur Inbesitznahme und Erhaltung der Ware]  
� Art. 87 [Einlagerung bei Dritten]  
� Art. 88 [Selbsthilfeverkauf]  
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Allgemeine GeschAllgemeine Geschääftsbedingungenftsbedingungen::   
 

� AGB sollen vor und müssen spätestens bei Geschäftsabschluss 
mit in die Verhandlung einbezogen werden (auf Rechnung ist zu 
spät). 

� Es muss deutlich auf AGB’s verwiesen werden (am besten 
unterschreiben lassen). 

� Überraschende Klauseln sind unwirksam. 

� Sollten auf französisch übersetzt werden. 

� Rechnungen, Quittungen, Gebrauchsanweisungen, Garantie-
zusagen müssen auf französisch sein (Mehrsprachigkeit aber 
möglich). 

� Bei Verkäufen und Dienstleistungen an den Verbraucher muss 
ein Datum angegeben werden, an dem spätestens geliefert wird. 

� Unter Gewerbetreibenden müssen Zahlungsbedingungen (z.B. in 
den AGB) zu Zahlungsfristen und Vertragsstrafen (Zahlungs-
verzug) genannt werden. 

� Gerichtsstandsklausel ? 
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Anzuwendendes ArbeitsrechtAnzuwendendes Arbeitsrecht::   
  

� Deutsches Arbeitsrecht ist anzuwenden, wenn nur kurzfristiger 
und vorübergehender Auslandseinsatz (kurze Baustellen, Mon-
tageeinsatz); gewöhnlicher Arbeitsplatz bleibt in Deutschland. 

 
� Internationales Privatrecht im Arbeitsrecht (Convention du 

Rome, Art. 30 EGBGB). Das Internationale Privatrecht (IPR) ist 
derjenige Teil einer nationalen Rechtsordnung, der bestimmt, 
welches nationale Recht auf einen Sachverhalt angewandt wird, 
der Beziehungen zu mehreren Rechtsordnungen aufweist.  

 
� Im Arbeitsrecht ist das Prinzip der freien Rechtswahl durch 

Art. 30 Abs. 1 EGBGB insoweit eingeschränkt, als die 
Rechtswahl der Parteien, die faktisch typischerweise der 
Arbeitgeber vorgibt, nicht dazu führen darf, dass zwingende 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen desjenigen Staates umgangen 
werden, zu dem das Arbeitsverhältnis die engste Verbindung 
aufweist.  

 
� Es ist ein Günstigkeitsvergleich durchzuführen. Der 

Arbeitnehmer kann sich auf eine ihm günstigere in- oder 
ausländische Regelung der zwingenden Bestimmungen des 
Rechts berufen, das nach Artikel 30 Abs. 2 EGBGB mangels 
einer Rechtswahl anzuwenden wäre (z.B. Kündigungsfrist, 
allgemeiner Tarifvertrag). 
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KK üündigungndigung:: 
 
� Abgrenzung eines CDI von einem CDD von einem CNE 

 

� Betriebsbedingte und personenbedingte Kündigung. 

 

� Kündigungsverfahren (cadre, Tarifvertrag etc). 

 

� Kündigungsfristen (cadre, Tarifvertrag etc) 

 

� Cause réelle et sérieuse (Beweispflicht, Rechtsprechung etc) 

 

� Schadenersatz (Wettbewerbsklausel, préavis, Betriebszugehörig-
keit etc) 

 

� Klageverfahren 
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Abgrenzung  
Werkvertrag-Kaufvertrag:  

 
� Voraussetzung eines Subunternehmervertrages ist ein 

Werkvertrag. 
 
� Abgrenzung anhand der « travail spécifique ». 
 
� Werkvertrag und damit Subunternehmervertrag, wenn « le 

professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en 
vertu d’indications particulières, ce qui exclut toute possibilité 
de produire en série». 

 
� Es liegt hingegen ein Kaufvertrag vor, wenn « la commande ne 

présente aucune particularité spécifique, et ce même si elle a 
été fabriqué à la demande du client ». 

 
� Wenn hingegen der Unternehmer auf die Baustelle muss, um die 

Ware anzubringen, liegt ein Werk(lieferungs)vertrag vor, selbst 
wenn es sich um ein Standardprodukt handelt.  
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 In Deutschland: �  651 BGB 

 

 Anwendung des Kaufrechts: 

 

 „Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu 
erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden 
die Vorschriften über den Kauf Anwendung. 

 

  �  442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch 
Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten 
Stoff zurückzuführen ist.  

 

 Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden 
beweglichen Sachen um nicht vertretbare Sachen handelt, sind 
auch die ��  642, 643, 645, 649 und 650 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den ��  
446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.“  

 

�   

 

 


